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	Gesetzliche Grundlagen für Betriebspraktika
in der Schule zur Lernförderung

und im Sonderpädagogischen Förderzentrum



Bildungspolitik und Pädagogik haben die Notwendigkeit zur Veränderung erkannt. Sie sehen in der inhaltlichen und orga​nisatorischen Neustrukturierung der Vierten Förderstufe hin zur Sonderpädagogischen Diagnose- und Werkstattklasse eine fundamentale Aufgabe, den jungen Menschen mit sonder​pädagogischem Förderbedarf ihren Weg in die Berufs- und Arbeitswelt ebnen zu helfen.

Der Beschluss des Bayerischen Landtags vom 23.03.2000 fordert die Erweiterung des bisher bestehenden berufswahlvorbereitenden Bildungsangebots im Förderschulwesen. Neben den vorhandenen Angeboten wie Berufsschulpraxistagen, Werkstatttagen, Betriebspraktika, Betriebserkundungen und Praxisunterricht in überbetrieblichen Werkstätten der Kammern und Innungen fordert der Landtagsbeschluss eine Ausdehnung des praxisorientierten Angebots, das in den drei Jahrgangsstufen der Vierten Förderstufe folgende Elemente enthalten soll:

“ 1.  
 In der 7. Jahrgangsstufe soll in der zweiten Schuljahreshälfte der Betriebserkundung breiter Raum verschafft werden, um eine Vielfalt von Beschäftigungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

2. In der 8. Jahrgangsstufe nehmen die Schüler entsprechend den berufswahlvorbereitenden Zielsetzungen und ihres Förderbedarfs im Umfang von 200 Stunden unterschiedliche Formen von Praktika wahr, um Interessen und Neigungen zu erkunden.

3. In der 9. Jahrgangsstufe nehmen die Schüler entsprechend ihren Neigungen, Begabungen, Bedürfnissen und den vorausgegangenen Erfahrungen in Abstimmung mit der Berufsberatung an individuell ausgewählten Formen von Praktika bis zu 200 Stunden teil. Praktikumsorte sind vor allem Betriebe, berufliche Schulen, Reha-Stätten, Werkstätten. 

Dabei soll auch die Möglichkeit von Praxistagen über das ganze Schuljahr hinweg in die Planung miteinbezogen werden können” (Beschluss des Bayerischen Landtags, Drucksache 14/ 3255 vom 22. März 2000).

Ferner wird in diesem Beschluss die Forderung erhoben, dass Betreuung und Koordination der Praktika durch die Schule in Kooperation mit Berufsberatung und Wirtschaft erfolgen sollen.

Trotz der Zielsetzung, die Berufwahlvorbereitung in der Förderschule zu intensivieren, gilt grundsätzlich: Das erzieherische und unterrichtliche Handeln dient dort zuallererst der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung. Es verbietet sich deshalb, den schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag einzig auf den Aspekt der Berufswahlvorbereitung zu reduzieren. 
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